
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sandra Weeser, Michael Theurer, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/29512 –

Ausgaben der Bundesregierung für die Bewerbung von Gesetzen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Schriftliche Frage 84 auf 
Bundestagsdrucksache 19/28193 mitgeteilt, dass sie für die Kommunikation 
des Sorgfaltspflichtengesetzes (sog. Lieferkettengesetz) über 1,1 Mio. Euro 
ausgegeben bzw. in Auftrag gegeben hat. Aus Sicht der Fragesteller ist es äu-
ßerst fraglich, warum die Werbekampagne für das Gesetz bereits in Auftrag 
gegeben und öffentlich gemacht wurde, bevor der Gesetzentwurf überhaupt 
vom Gesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, beraten wurde. Auch in der öf-
fentlichen Berichterstattung ist dieser Vorgang kritisch beleuchtet worden 
(https://www.welt.de/politik/deutschland/article229601733/Hubertus-Heil-Hu
nderttausende-Euro-fuer-Gesetz-das-es-noch-nicht-gibt.html). Da die Mittel 
zur Finanzierung einer solchen Bewerbung von Gesetzen aus dem Budget des 
jeweiligen Bundesministeriums stammen, die sich wiederum aus dem größten-
teils steuerfinanzierten Bundeshaushalt speisen, ist der Vorgang aus Sicht der 
Fragesteller auch vor diesem Hintergrund bemerkenswert. Deshalb ist es von 
Interesse, ob es sich hierbei um einen Einzelfall handelt, oder ob dieses Vorge-
hen auch bei anderen Gesetzen angewendet wurde.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Mit ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt die Bundesregierung ihrem 
verfassungsmäßigen Auftrag zur Information der Bürgerinnen und Bürger über 
ihre Tätigkeit, Vorhaben und Ziele nach. Das Bundesverfassungsgericht hat 
wiederholt deutlich gemacht, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung nicht 
nur zulässig, sondern auch notwendig ist. In seinem Urteil vom 9. Juni 2020 
(Az. – 2 BvE 1/19 –) führte es diesbezüglich aus:
„Die der Bundesregierung gemeinsam mit den anderen dazu berufenen Verfas-
sungsorganen obliegende Aufgabe der Staatsleitung schließt als integralen Be-
standteil die Befugnis zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ein. Diese ist 
nicht nur verfassungsrechtlich zulässig, sondern notwendig, um den Grundkon-
sens im demokratischen Gemeinwesen lebendig zu erhalten und die Bürgerin-
nen und Bürger zur eigenverantwortlichen Mitwirkung an der politischen Wil-
lensbildung sowie zur Bewältigung vorhandener Probleme zu befähigen. Sie 
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umfasst die Darlegung und Erläuterung der Regierungspolitik hinsichtlich ge-
troffener Maßnahmen und künftiger Vorhaben angesichts bestehender oder sich 
abzeichnender Probleme sowie die sachgerechte, objektiv gehaltene Informati-
on über die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betreffende Fragen und wich-
tige Vorgänge auch außerhalb oder weit im Vorfeld der eigenen gestaltenden 
politischen Tätigkeit.“
Der Wahrnehmung dieses verfassungsrechtlichen Auftrags dient auch die trans-
parente und umfassende Information der Öffentlichkeit über Gesetzesvorhaben.

1. Welche Gesetze hat die Bundesregierung in der laufenden Legislaturperio-
de zu welchen Kosten bewerben lassen (bitte nach Gesetz, beteiligten 
Bundesministerien und Summe der Werbekosten aufschlüsseln)?

Die Frage 1 wird in der beigefügten Tabelle (Anlage 1) beantwortet.

2. Mit welchen Werbe- und PR-Agenturen haben die Bundesministerien zur 
Bewerbung der Gesetzesvorhaben zusammengearbeitet (bitte nach Gesetz 
und beteiligten Bundesministerien aufschlüsseln)?

3. Bei welchen Gesetzen hat die Bundesregierung Aufträge für die Kommu-
nikation bzw. Bewerbung erteilt, bevor diese in erster Lesung vom Deut-
schen Bundestag beraten wurden (bitte nach Gesetz und beteiligten 
Bundesministerien aufschlüsseln)?

4. Bei welchen Gesetzen hat die Bundesregierung Aufträge für die Kommu-
nikation bzw. Bewerbung erteilt, bevor diese vom Deutschen Bundestag 
abschließend beraten wurden (bitte nach Gesetz und beteiligten Bundes-
ministerien aufschlüsseln)?

Die Fragen 2 bis 4 werden in der beigefügten Tabelle (Anlage 2) beantwortet.

5. Aus welchen Gründen erteilt die Bundesregierung Aufträge für die Bewer-
bung von Gesetzen, bevor diese vom Deutschen Bundestag beraten und 
beschlossen wurden?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

6. Wird aus Sicht der Bundesregierung das Verfassungsorgan Deutscher 
Bundestag in seiner zentralen Funktion für die Gesetzgebung in ausrei-
chendem Maße respektiert, wenn die Bundesregierung bereits vor dessen 
Beratung bzw. Beschluss eines Gesetzes Werbung für selbiges in Auftrag 
gibt?

Ja. Ergänzend wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

7. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die Kommunikation bzw. Be-
werbung von Gesetzen sowie die Höhe der dafür aufgewendeten Kosten 
im Jahr einer Bundestagswahl nicht den Eindruck erwecken, damit indi-
rekt Wahlwerbung für Parteien zu machen?

Die Bundesregierung beachtet die verfassungsrechtlichen Grenzen für ihre Öf-
fentlichkeitsarbeit.
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8. Agieren die Bundesministerien bei der Auftragsvergabe für die Bewer-
bung von Gesetzentwürfen oder Gesetzen eigenständig, oder gibt es inner-
halb der Bundesregierung einheitliche Vorgaben hinsichtlich der Höhe der 
Werbekosten oder andere Faktoren, die die Bundesministerien befolgen 
müssen?

Die Bundesministerien gestalten ihre Öffentlichkeitsarbeit in eigener Verant-
wortung entsprechend dem geltenden Ressortprinzip.

9. Warum ist aus Sicht der Bundesregierung die Medienarbeit des Bundes-
presseamtes nicht ausreichend, um die Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland über Bundesgesetze zu informieren, bzw. wieso bedarf es da-
rüber hinaus einer aktiven Bewerbung über Anzeigen, Schaltungen, Au-
ßenwerbung etc.?

Es wird auf die Antwort zu Frage 8 sowie auf die Vorbemerkung der Bundes-
regierung verwiesen.
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